
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 34c K-SGAG
 K-SGAG - Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2025

Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 34a und § 34b gilt anstelle der Frist für die Verfolgungs-verjährung (§ 31 Abs. 1

VStG) eine Frist von drei Jahren. Die Frist für die Strafbarkeitsverjährung (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt in diesen Fällen fünf

Jahre.

In Kraft seit 17.12.2019 bis 31.12.9999
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